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2. Die Unterstützung der staatsfeindlichen Tätigkeit dieser Stellen 
kann außer m it dem V errat geheim zuhaltender Nachrichten, der in

Abs. 2 besonders geregelt ist, in vielfältiger anderer Weise geschehen. So 
ist z. B. seit der Errichtung des antifaschistischen Schutzwalls die S itua
tion an der S taatsgrenze durch gewaltsam e G renzverletzungen gekenn
zeichnet, die von den zahlreichen in W estdeutschland und W estberlin be
stehenden T error- und Schleusenorganisationen organisiert w erden und 
die Entführung von Bürgern der DDR zum Ziel haben. Dabei w ird der 
Mord an Angehörigen der Grenzsicherungskräfte kaltb lü tig  einkalkuliert.

Diese aggressiven A kte w erden von den herrschenden Kreisen in 
W estdeutschland und W estberlin nicht n u r geduldet, sondern als politi
sches P rinzip verkündet. Zu ih rer Durchführung w erden finanzielle M ittel 
bereitgestellt und durch verschiedene staatliche Stellen, insbes. durch die 
Polizei unm ittelbare U nterstützung gew ährt. Das Ziel solcher verbreche
rischen Aktionen ist es, den antifaschistischen Schutzwall durchlässig zu 
machen und die DDR zu schädigen. Viele der T äter w aren durch die von 
der Bonner Regierung oder vom W estberliner Senat betriebene Hetze, 
die Verfälschung der völkerrechtlichen Situation und der A blehnung 
strafrechtlicher Konsequenzen zu ihren Verbrechen erm un tert worden. 
Sie rechneten dam it, daß sie in W estdeutschland bzw. W estberlin als H el
den gefeiert w erden würden. W er sich als B ürger der DDR z. B. nach 
einem  Grenzdurchbruch diesen Organen zur Verfügung ste llt und ihre 
Hetze und V erleum dungskam pagne un terstü tzt, ist heben seiner V eran t
w ortlichkeit dafür auch wegen landesverräterischen Treubruchs zu be
strafen.

DDR-Bürger, die sich ers t außerhalb  der Grenzen der DDR, z. B. in 
W estdeutschland oder W estberlin zur T at entscheiden, verw irklichen 
§99 und nicht etw a §97 oder §98. Die Frage, ob auf sie Druck ausgeübt 
w urde oder nicht und ggf. w elcherart dieser w ar bzw. welchen G rad er 
erreichte, kann beim S trafm aß berücksichtigt w erden. W ird ein solcher 
Entschluß bereits in der DDR gefaßt, ist nicht § 99, sondern m it Beginn 
der Verwirklichung § 97, § 98 oder § 100 verletzt. (Vgl. OGNJ 1968, S. 535 
u. S. 565.)

Der Tatbestand ist auch verw irklicht, soweit der T äter zw ar m it den 
in Abs. 1 genannten Stellen oder Personen in allgem einer K enntnis ihres 
staatsfeindlichen C harakters und m it dem  Ziel, sie in ih rer Tätigkeit zu 
unterstützen, in V erbindung tritt, aber nicht weiß, welcher konkreten 
A rt ihre staatsfeindliche T ätigkeit ist.

3. Vom Vorsatz m uß die K enntnis um faßt sein, daß die genannten 
Stellen eine staatsfeindliche Tätigkeit ausüben, und der T äter muß

m it dem Ziel handeln, sie in dieser Tätigkeit zu unterstützen. Dabei ist 
nicht erforderlich, daß er ih re  spezifische Tätigkeit kennt. E r m uß nu r 
die U m stände kennen, welche die T ätigkeit dieser Stellen und Personen 
als staatsfeindlich beurteilen lassen. Liegt bei den genannten Stellen oder 
Personen keine staatsfeindliche, also in Form  von Staatsverbrechen be
triebene Tätigkeit vor, so ist § 99 nicht verw irklicht.


